
 Allgemeine Einkaufsbedingungen 
Anwendbar im Geschäftsverkehr mit Unternehmern, juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. 
 
 I. Maßgebliche Bedingungen  
Ergänzend zu den individuellen Vertragsvereinbarungen gelten aus-
schließlich diese Einkaufsbedingungen für den gesamten Geschäftsver-
kehr mit Lieferanten oder anderen Auftragnehmern (nachfolgend ge-
meinsam „Lieferant” genannt), sie gelten auch für alle zukünftigen Liefer-
beziehungen. Andere AGB werden weder durch vorbehaltlose Annahme 
von Lieferungen oder Leistungen noch deren Bezahlung durch uns Ver-
tragsinhalt. Änderungen oder Ergänzungen aller vertraglichen Vereinba-
rungen bedürfen der Schriftform und der Zustimmung durch uns. Ver-
schlechtert sich die Kreditwürdigkeit oder Lieferfähigkeit des Lieferanten 
in einem Umfang, der die Erfüllung des Vertrages gefährdet oder stellt 
der Zulieferer seine Zahlungen ein oder wird über sein Vermögen ein In-
solvenzverfahren eröffnet, besteht für uns ein Rücktrittsrecht, das auch 
nur teilweise ausgeübt werden kann. Eine Auftragsübergabe an Dritte 
ohne unsere Einwilligung ist untersagt und berechtigt uns zum Rücktritt 
oder zur Geltendmachung von Schadenersatz. Die Abtretung von Forde-
rungen gegen uns ist ausgeschlossen, es sei denn, wir haben dem aus-
drücklich schriftlich zugestimmt. Dies gilt nicht für Forderungen im Rah-
men des § 354a HGB (Handelsgesetzbuch).  
II. Angebot  
Im Angebot ist auf Abweichungen von der Anfrage ausdrücklich hinzu-
weisen. Der Lieferant ist mindestens drei Monate an sein kostenloses An-
gebot gebunden. Die Preise sind in Euro zuzüglich Mehrwertsteuer frei 
Haus, einschließlich Verpackung und Versicherung, auszuweisen. An Un-
terlagen, die wir dem Lieferanten zur Angebotsabgabe überlassen, behal-
ten wir uns alle Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie sind bei Nichtab-
gabe eines Angebotes oder nach Abwicklung der Bestellung unverzüglich 
und kostenlos an uns zurück zu senden. Auf unsere Anforderung hin ist 
deren Löschung zu bestätigen. 
III. Bestellung  
1. Eine Bestellung gilt erst als erteilt, wenn sie Ihnen schriftlich zugeht. 
Mündlich oder fernmündlich erteilte Bestellungen sind für uns nur ver-
bindlich, wenn wir sie durch nachträgliche Übersendung einer schriftli-
chen Bestellung bestätigt haben, oder wir in der mündlichen oder fern-
mündlichen Bestellung auf eine derartige Zusage verzichtet haben. Im 
Einzelfall von uns vorgegebene Zeichnungen inklusive Toleranzangaben 
und Prüfpläne sind verbindlich. Mit der Annahme der Bestellung erkennt 
der Lieferant an, dass er sich durch Einsicht in die vorhandenen Pläne 
über Art der Ausführung und Umfang der Leistung unterrichtet hat. Bei 
offensichtlichen oder für den Lieferanten erkennbaren Irrtümern, 
Schreib- und Rechenfehlern in den von uns vorgelegten Unterlagen, 
Zeichnungen und Plänen besteht für uns insoweit keine Verbindlichkeit. 
Der Lieferant ist verpflichtet, uns über derartige Fehler in Kenntnis zu 
setzen, so dass unsere Bestellung korrigiert werden kann. Dies gilt auch 
für fehlende Unterlagen oder Zeichnungen.  
2. Bestellungsannahmen sind uns innerhalb von einer Woche ab Bestel-
lung und mittels schriftlicher Auftragsbestätigung mit verbindlicher Lie-
ferzeit und zu den von uns genannten Preisen zu bestätigen, sonst sind 
wir zum Widerruf berechtigt. Lieferabrufe werden verbindlich, wenn nicht 
binnen einer Woche nach Zugang widersprochen wird. Rahmenaufträge 
berechtigen nur zur Beschaffung von Vormaterial im notwendigen Um-
fang. Maximal dürfen Teile einen Monat ab Bestelleingang im Voraus pro-
duziert werden, das Rohmaterial darf für maximal zwei Monatsabrufe vor-
gehalten werden. Fertigt der Lieferant über die Monatsfrist hinaus, so 
besteht für die Dellit Präzision keine Abnahmeverpflichtung mehr. Der 
Lieferant fertigt dann auf sein eigenes Risiko. Die Anfertigung von Teilen 
für Abrufaufträge ist erst nach Eingang des Abrufes zulässig. Bei Zeich-
nungs- oder Formänderungen durch den Lieferanten trägt dieser das Ri-
siko einer Nichtabnahme der Ware sowie aller dadurch verursachten Män-
gel und Schäden.  
3. Abweichungen in Quantität und Qualität gegenüber dem Text und In-
halt unserer Bestellung und spätere Vertragsänderungen gelten erst als 
vereinbart, wenn wir sie ausdrücklich schriftlich bestätigt haben.  
4. Zeichnungen, Werkzeuge, Messmittel, Muster, Modelle, Marken und 
Aufmachungen oder ähnliches sowie Fertigprodukte und Halbfertigpro-
dukte, die von uns überlassen oder in unserem Auftrag hergestellt wer-
den, bleiben oder werden unser Eigentum und dürfen an Dritte nur mit 
unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung geliefert werden. Vor-
behaltlich anders lautender Vereinbarungen im Einzelfall sind diese un-
verzüglich mit Erledigung der Bestellung ohne besondere Aufforderung 
an uns zurückzugeben. Mit derartigen Fertigungsmitteln, Werkzeugen, 
Marken oder Aufmachungen hergestellte bzw. ausgezeichnete Erzeug-
nisse und Produkte dürfen nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen 
Genehmigung an Dritte geliefert werden.  
IV. Liefertermine  
1. Die von uns vorgegebenen Lieferfristen und -termine sind verbindlich 
und gelten als Fixtermine. Sie laufen vom Datum der Bestellung. Inner-
halb der Lieferfrist bzw. zum Liefertermin muss die Ware an der von uns 
angegebenen Empfangsstelle eingegangen sein. Teillieferungen sind nur 
nach Vereinbarung mit uns zulässig. Der Lieferant hat die Ware unter 
Berücksichtigung der üblichen Zeit für Verladung und Versand, rechtzei-
tig bereitzustellen. Er soll Schwierigkeiten, die ihn an der termingemäßen 
Lieferung in der vorgeschriebenen Qualität hindern, unverzüglich mittei-
len und unsere Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Auftrags 
einholen. Er haftet für nicht oder verspätet erfolgte Mitteilungen. Bei Lie-
ferverzug stehen uns die gesetzlichen Ansprüche zu. Eine Fristsetzung 
durch uns ist dann entbehrlich, wenn unsere eigene Terminbindung dies 
erfordert, weil mit der Ablehnung der Vertragserfüllung durch unseren 
Kunden zu rechnen ist. Ein Haftungsausschluss oder eine Haftungsbe-
grenzung des Lieferanten ist ausgeschlossen. Bei Rücktritt können wir 
Teillieferungen gegen Gutschrift behalten. Bei wiederholter oder dauer-
hafter Terminüberschreitung des Lieferanten besteht für uns ein Kündi-
gungsrecht. Bei unverschuldeter Terminüberschreitung haben wir ein au-
ßerordentliches Kündigungsrecht, wenn die Terminüberschreitung erheb-
lich ist und die Dringlichkeit der Belieferung wegen eigener Terminbin-
dung dies erfordert. Kann die Abnahme durch uns wegen höherer Gewalt 
sowie wegen sonstiger, unvorhergesehener oder außerhalb unseres Ein-
flusses liegender Hindernisse, die sich auf die Abnahme der Ware auswir-
ken, nicht rechtzeitig erfolgen, verlängert sich die Abnahmefrist ange-
messen und es entsteht kein Annahmeverzug. In anderen Fällen be-
schränken sich Schadenersatzansprüche wegen verschuldeter verzöger-
ter Abnahme in jedem Fall auf 50% des Wertes der Lieferung, deren Ab-
nahme verzögert wurde.  
2. Kommt der Lieferant in Verzug, so haben wir nach Mahnung das Recht, 
eine Vertragsstrafe von 0,5% des Netto-Bestellwertes pro angefangene 
Woche, höchstens 5% des Netto-Bestellwertes und/oder der Lieferung zu 
verlangen und/oder vom Vertrag zurückzutreten. Die geleistete Vertrags-
strafe wird auf einen Schadensersatzanspruch angerechnet.  
3. Vor Ablauf des Liefertermins sind wir zur Abnahme nicht verpflichtet.  
V. Lieferung/Verpackung  
1. Die Lieferung erfolgt auf Kosten des Lieferanten spesenfrei an die von 
uns angegebene Empfangsstelle. Haben wir ausnahmsweise die Fracht 
zu tragen, so hat der Lieferant die von uns vorgeschriebene Beförde-
rungsart zu wählen, sonst die für uns günstigste Beförderungs- und Zu-
stellart. Die Wahl einer günstigen Beförderungsart darf dabei nicht zu 
Lasten der Transportsicherheit gehen. Vor Ausführung der Bestellung 
sind wir berechtigt, in Absprache mit dem Lieferanten, Änderungen der 
Konstruktion, Liefermenge und Lieferzeit zu verlangen. Die Auswirkungen 
der Änderung sind angemessen und einvernehmlich zu regeln. Kann 
keine Einigung erzielt werden, besteht für uns ein Kündigungsrecht. Der 
Lieferant erhält in diesem Fall einen angemessenen Aufwendungsersatz. 
Der Lieferant ist ohne Absprache mit uns nicht berechtigt, Änderungen in 
Konstruktion oder Ausführung gegenüber früheren, gleichartigen Liefe-
rungen und Leistungen vorzunehmen. Der Lieferant schließt für seine Lie-
ferungen eine ausreichende Transportversicherung ab.  

2. Die Gefahr geht erst mit Abnahme durch unsere Empfangsstelle auf 
uns über. Bis zur Versendung ist die Ware kostenlos und auf Gefahr des 
Lieferanten für uns zu verwahren.  
3. Die Verpackung ist im Preis inbegriffen. Ist ausnahmsweise etwas an-
deres vereinbart, so ist die Verpackung zum Selbstkostenpreis zu berech-
nen. Sofern die Verpackung von uns nicht vorgegeben ist, hat der Liefe-
rant eine geeignete Verpackung zu wählen und darauf zu achten, dass 
durch die Verpackung die Ware vor Beschädigungen geschützt ist. Bei 
Rücksendung sind mindestens zwei Drittel des berechneten Wertes gut-
zuschreiben.  
4. Mehrkosten zur beschleunigten Beförderung der bestellten Waren we-
gen einer nicht eingehaltenen Versand- oder Verpackungsvorschrift oder 
zur Einhaltung eines Liefertermins, sind vom Lieferanten zu tragen.  
VI. Dokumentation  
1. Rechnungen, Lieferscheine und Packzettel sind in einfacher Ausferti-
gung jeder Sendung beizufügen. Diese Dokumente müssen enthalten:  
- Nummer der Bestellung,  
- Menge und Mengeneinheit,  
- Brutto-, Netto- und ggf. Berechnungsgewicht,  
- Ihre und unsere Artikelbezeichnung mit Artikelnummern,  
- Restmenge bei zulässigen Teillieferungen. 
 An der Verpackung müssen angebracht sein: Index und Revisionsstand, 
Indexdatum und zwar sowohl in Schriftform als auch als Barcode.  
2. Bei Frachtsendungen ist uns eine Versandanzeige am Tage des Ver-
sandes gesondert zu übermitteln.  
3. Bei den in den technischen Unterlagen oder durch gesonderte Verein-
barung, besonders z.B. mit „DOK“ gekennzeichneten Teilen, hat der Lie-
ferant darüber hinaus im besonderen Aufzeichnungen festzuhalten, 
wann, in welcher Weise, wie und durch wen die Liefergegenstände be-
züglich der dokumentationspflichtigen Merkmale geprüft worden sind und 
welche Resultate die durchgeführten Qualitätstests ergeben haben. Die 
Prüfungsunterlagen sind 15 Jahre aufzubewahren und dem Besteller bei 
Bedarf vorzulegen. Vorlieferanten hat der Lieferant im Rahmen der ge-
setzlichen Möglichkeiten in gleichem Umfang zu verpflichten.  
4. Bei Erstbestellung oder Änderung von Gefahrstoffen hat der Lieferant 
ein EU-Sicherheitsdatenblatt kostenlos der Lieferung beizulegen.  
VII. Preise  
1. Der in der Bestellung ausgewiesene Preis gilt als Höchstpreis. Er kann 
unterschritten, nicht aber überschritten werden. Die Mehrwertsteuer ist 
im Preis enthalten, aber gesondert auszuweisen.  
2. Der Lieferant wird uns keine ungünstigeren Preise und Bedingungen 
einräumen als anderen Abnehmern, wenn und soweit diese ihm gegen-
über im konkreten Fall gleiche oder gleichwertige Voraussetzungen bie-
ten.  
VIII. Qualitätssicherung und Umweltschutz  
1. Der Lieferant hat für die Lieferungen die anerkannten Regeln der Tech-
nik und die vereinbarten (technischen) Daten, insbesondere Qualitäts-
vorschriften sowie in Betracht kommende Schutzgesetze und sonstige Si-
cherheits- und Umweltschutzbestimmungen einzuhalten. Er ist verpflich-
tet, währen der gesamten Geschäftsbeziehung, aufbauend auf der inter-
nationalen Norm DIN EN ISO 9000 ff ein Qualitätsmanagement-System 
zu unterhalten mit der Verpflichtung zur Null-Fehler-Zielsetzung und der 
kontinuierlichen Verbesserung seiner Leistung. Der Lieferant verpflichtet 
seine Unterlieferanten, ein vergleichbares Qualitätsmanagement-System 
zu unterhalten, das die mangelfreie Beschaffenheit seiner Zukaufteile 
und/oder extern veredelter Teile sicherstellt.  
Weitere Einzelheiten sind in den individuellen Vereinbarungen zur Quali-
tät in schriftlicher Form zwischen den Parteien zu regeln.  
2. Generell gilt das 0 ppm-Ziel. Falls mit dem Lieferanten eine individuelle 
ppm-Vereinbarung abgeschlossen wurde, wird dieser vereinbarte Ziel-
wert zu Grunde gelegt. Wenn keine Zielvereinbarung mit dem Lieferanten 
abgeschlossen wurde, wird ein Ziel von 100 ppm herangezogen. Berech-
nungsgrundlage hierfür ist die Fehlermenge im Verhältnis zur Liefer-
menge im Betrachtungszeitraum.  
3. Die Vertragspartner werden sich über die Möglichkeiten einer Quali-
tätsverbesserung gegenseitig informieren.  
4. Der Lieferant leistet Gewähr dafür, dass der Liefergegenstand den ge-
setzlichen Auflagen für eingeschränkte, giftige und gefährliche Stoffe ent-
spricht. Der Lieferant verpflichtet sich, dass die im Abnehmerland vor-
herrschenden Bedingungen für Umwelt, Elektrizität und elektromagneti-
sche Felder beachtet werden.  
5. Durch Auftragsannahme anerkennt der Lieferant automatisch eine 
Qualitätssicherungsvereinbarung, die in ihrer jeweils gültigen Fassung je-
weils unter www.dellit-gmbh.de abrufbar ist.  
6. Im Rahmen der REACH-Verordnung (EG 1907/2006) verpflichtet sich 
der Lieferant, alle in den Produkten enthaltenen Stoffe vorab zu regist-
rieren oder vollständig zu registrieren. Der Lieferant sichert zu, keine Pro-
dukte zu liefern, die Stoffe gemäß den Anhängen 1 bis 9 der REACH-
Verordnung, dem Stockholmer Übereinkommen (Beschluss 
2006/507/EG), oder der EG-Verordnung 1005/2009 über ozonschädi-
gende Substanzen enthalten. Sollte ein Produkt Stoffe enthalten, die auf 
der „Candidate List of Substances of Very High Concern“ (SVHC-Liste) 
gelistet sind, ist der Lieferant verpflichtet, dies unverzüglich mitzuteilen. 
7. Der Lieferant garantiert, dass seine Produkte keine „Konfliktminera-
lien“ gemäß Abschnitt 1502 des Dodd-Frank Wall Street Reform Act ent-
halten. Insbesondere betrifft dies Zinn, Tantal, Wolfram, Columbit und 
Gold, die nicht aus Minen stammen, die durch bewaffnete Gruppen in der 
Demokratischen Republik Kongo oder angrenzenden Ländern finanziert 
werden.  
8. Mit der Annahme des Auftrags bestätigt der Lieferant, dass die gelie-
ferten Produkte den Anforderungen der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und 
deren Amendment 2015/863 entsprechen und keine verbotenen Sub-
stanzen wie Blei, Cadmium, Quecksilber oder bromierte Flammschutzmit-
tel enthalten. 
9. Radioaktivität: Es ist unsere wichtigste Aufgabe, die Gesundheit unse-
rer Mitarbeitenden und Kunden zu schützen. Aus diesem Grund müssen 
wir uns vergewissern, dass in der gesamten Lieferkette keine radioaktiv 
kontaminierten Materialien produziert und versendet werden. Dies be-
trifft alle eingekauften Waren, z. B. Rohmaterialien, Beschichtungen, Ver-
packungen jeglicher Art.  
Mit Auftragsannahme bestätigt der Lieferant, dass alle Maßnahmen un-
ternommen werden, um die gesamte Lieferkette auf den Versand von 
radioaktiv kontaminiertem Material hin zu untersuchen.  
Dies betrifft nicht nur die Artikel, die direkt aus Japan bezogen werden.  
Es wird bestätigt, dass die gelieferten Materialien nicht radioaktiv konta-
miniert waren und zukünftig auch nicht sein werden.  
Der Lieferant sichert die Rissfreiheit und die Prüfung der Liefererzeug-
nisse nach dem Stand der Technik zu.  
10. Alle gelieferten Teile müssen frei sein von Schleifbrand, Randentkoh-
lung oder Neuhärtezonen.  
Es liegt in der Verantwortung des Lieferanten, eine sichere Maßnahme 
zur Detektion und Behebung des Mangels zu etablieren.  
Mit Auftragsannahme bestätigt der Lieferant die Freiheit der Produkte von 
diesem Mangel.  
11. Richtrisse müssen während des Richtprozesses mit geeigneten Maß-
nahmen detektiert werden. Es liegt in der Verantwortung des Lieferanten, 
eine sichere Maßnahme zur Detektion des Mangels zu etablieren. Mit Auf-
tragsannahme bestätigt der Lieferant die Freiheit der Produkte von Rich-
trissen.  
IX. Rechnung/Zahlung  
1. Rechnungen sind für jede Bestellung gesondert zu erteilen. Zahlung 
erfolgt erst nach vollständigem Eingang der mangelfreien Ware bzw. voll-
ständiger mangelfreier Leistung und nach Eingang der Rechnung. Bei zu-
lässigen Teillieferungen gilt dies entsprechend. Zeitverzögerungen, die 
durch unrichtige oder unvollständige Rechnungen entstehen, beeinträch-
tigen keine Skontofristen. Hierbei ist besonders auf die Angabe der Steu-
ernummer zu achten. Bei Skontogewährung erfolgt die Bezahlung nach 
Maßgabe der Skontovereinbarung mindestens aber mit 14 Tagen 3%, 30 
Tagen netto. Maßgeblich für diese Frist ist der Tag der Lieferung oder die 

spätere Inrechnungstellung. Ein Zahlungsverzug durch uns ist im Falle 
einfacher Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Ersatzansprüche werden im Üb-
rigen auf die dadurch typischerweise eintretenden Schäden begrenzt.  
2. Forderungen des Lieferanten an uns dürfen nur mit unserer Zustim-
mung an Dritte abgetreten werden. Zahlungen erfolgen nur an den Lie-
feranten.  
X. Garantie / Gewährleistung / Beanstandung  
1. Der Lieferant übernimmt die Verpflichtung, dass die Ware einschließ-
lich Aufmachung und Auszeichnung unseren Angaben entspricht. Unsere 
Bestellung bzw. unser Auftrag werden sach- und fachgerecht nach dem 
jeweiligen Stand der Technik durchgeführt. Der Lieferant sichert die ver-
traglichen Eigenschaften der Liefersache zu und verpflichtet sich, für alle 
aus dem Fehlen der zugesicherten Eigenschaften entstehenden Mängel 
und Mangelfolgeschäden einzustehen.  
2. Wir sind berechtigt, vom Lieferanten nach unserer Wahl Mangelbese-
tigung, Ersatzlieferung oder Schadenersatz zu verlangen. Der Lieferant 
ist verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung, Ersatzlieferung 
oder Schadenbeseitigung erforderlichen Aufwendungen zu tragen. Wir 
können auf Kosten des Lieferanten die Mangelbeseitigung selbst vorneh-
men, wenn Gefahr im Verzug ist oder sonst eine besondere Eilbedürftig-
keit besteht. Fehlen Absprachen in Qualitätssicherungsvereinbarungen, 
sind die Lieferungen durch uns innerhalb angemessener Frist auf offen-
kundige Qualitäts- oder Quantitätsabweichungen zu untersuchen. Eine 
Mängelrüge durch uns ist rechtzeitig, wenn sie innerhalb einer Frist von 
10 Arbeitstagen, gerechnet ab Lieferungseingang oder bei versteckten 
Mängeln ab deren Entdeckung, beim Lieferanten eingeht. Bei Durch-
gangsgeschäften ist hierbei auf die Rüge des Abnehmers abzustellen. Wir 
behalten uns vor, im Beanstandungsfall dem Lieferanten die im Zusam-
menhang mit der Mängelrüge entstehenden Kosten zu belasten. Der Lie-
ferant trägt Kosten und Gefahr der Rücksendung mangelhafter Lieferge-
genstände. Führt der Lieferant eine Mangelbeseitigung oder Ersatzliefe-
rung nicht innerhalb einer angemessenen Frist durch oder schlägt sie 
fehl, so können wir Wandlung oder Minderung geltend machen.  
3. Für das vom Lieferanten gefertigte oder gelieferte Produkt bzw. für 
den von ihm durchgeführten Auftrag endet die Gewährleistung mit Ablauf 
von 36 Monaten nach Auslieferung der unter Verwendung der Lieferer-
zeugnisse hergestellten Dellit-Produkte. Der Lieferant vereinbart mit sei-
nem Betriebs-Haftpflichtversicherer die Erfassung dieser Gewährleis-
tungsfrist und der daraus entstehenden Mangelfolgeschäden in der Be-
triebs-Haftpflichtversicherung.  
XI. Produzentenhaftung  
Für Mängel an der Ware sowie die daraus resultierenden Schäden, die bei 
uns oder Dritten eintreten und auf Verschulden beruhen oder im Rahmen 
der Produkthaftung verschuldensunabhängig zu vertreten sind, stellt uns 
der Lieferant von der daraus resultierenden Haftung insoweit frei, wie er 
auch selbst haften würde. Der Lieferant vereinbart mit seinem Versiche-
rer die Mitversicherung dieser Freistellung im Rahmen seiner Betriebs-
Haftpflichtversicherung. Der Lieferant stellt uns von der Verantwortung 
für einen Produktschaden insoweit frei von Ansprüchen Dritter, als die 
Ursache in seinem Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt ist. Er 
ist verpflichtet, Aufwendungen für eine zur Vermeidung von Personen-
schäden durchgeführte Rückrufaktion zu erstatten, die wegen der vom 
Lieferanten verursachten Produktmängel erforderlich wurde. Der Liefe-
rant verpflichtet sich, eine Betriebs- und Produkt-Haftpflichtversicherung 
mit einer Deckungssumme von mindestens 1 Mio. Euro pauschal für Per-
sonen- und Sachschaden zu unterhalten. Der Umfang dieser Versiche-
rung muss sich erstrecken auf die Deckungsformen der sog. erweiterten 
Produkt-Haftpflichtversicherung (ProdHV) unter Einschluss der Versiche-
rung von Personen- und Sachschäden wegen Fehlens zugesicherter Ei-
genschaften der Liefersache, Ziff. 4.1 ProdHV; Verbindung, Vermischung 
und Verarbeitung der Lieferprodukte, Ziff. 4.2 ProdHV; Weiterbe- und -
verarbeitung gem. Ziff. 4.3 ProdHV; Aus- und Einbaukosten gem. Ziff. 
4.4 ProdHV sowie Ausschussproduktionen durch Maschinen gem. Ziff. 4.5 
ProdHV. Die Deckungssumme für Schäden gem. Ziff. 4.1 - 4.5 ProdHV 
muss ebenfalls mindestens 1 Mio. Euro betragen. Auf Verlangen überlässt 
der Lieferant dem Besteller eine dementsprechende Bestätigung des Ver-
sicherers (certificate of insurance).  
XII. Schutzrechte  
Der Lieferant übernimmt die Gewähr dafür, dass der Liefergegenstand 
und seine Aufmachung den Bestimmungen entspricht, die für den Betrieb 
oder die Verwendung derartiger Gegenstände bestehen, gleichgültig, ob 
sich diese Bestimmungen auf Europäisches Recht, Gesetz, behördliche 
Vorschriften oder Handelsbrauch stützen. Er stellt uns dabei von allen 
öffentlich- und privatrechtlichen Ansprüchen aus Verletzungen dieser 
Vorschriften frei. Der Lieferant haftet dafür, dass durch seine Lieferung 
und ihre Verwertung durch uns keine Patente oder sonstigen Schutz-
rechte Dritter verletzt werden. Er stellt uns und unsere Abnehmer von 
allen Ansprüchen aus der Benutzung solcher Schutzrechte frei. Dies gilt 
nicht, soweit der Lieferant die gelieferte Ware nach von uns übergebenen 
Zeichnungen, Modellen oder diesen gleichkommenden sonstigen Be-
schreibungen oder Anordnungen hergestellt hat und nicht weiß oder im 
Zusammenhang mit den von ihm hergestellten Erzeugnissen nicht wissen 
kann, dass dadurch Schutzrechte verletzt werden. Bei Benutzung von 
Schutzrechten Dritter aufgrund vom Lieferanten abgeschlossener Lizenz-
verträge hat dieser dafür zu sorgen, dass die Benutzung der Lieferpro-
dukte in allen Ländern erlaubt ist, in denen entsprechende Schutzrechte 
bestehen. Wir haben an seinen Schutzrechten im Umfang der gelieferten 
Erzeugnisse ein kostenloses Mitbenutzungsrecht. Die Freistellungspflicht 
des Lieferanten bezieht sich auf alle Aufwendungen, die uns aus oder im 
Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch einen Dritten erwach-
sen.  
XIII. Höhere Gewalt  
Krieg, Bürgerkrieg, Exportbeschränkungen bzw. Handelsbeschränkungen 
aufgrund einer Änderung der politischen Verhältnisse sowie Streiks, Aus-
sperrung, Betriebsstörungen, Betriebseinschränkungen und ähnliche Er-
eignisse, die uns die Vertragserfüllung unmöglich oder unzumutbar ma-
chen, gelten als höhere Gewalt und befreien uns für die Dauer ihres Vor-
liegens von der Pflicht zur rechtzeitigen Abnahme. Die Vertragspartner 
sind verpflichtet, nach Information durch uns ihre Verpflichtungen den 
veränderten Vertragsverhältnissen nach Treu und Glauben anzupassen.  
XIV. Verwahrung / Eigentum  
Sofern die Bestellung eine Übernahme von Werkzeug- oder anderen Kos-
ten einschließt, wird vereinbart, dass Werkzeuge und Gegenstände unser 
Eigentum sind. Der Lieferant ist verpflichtet, diese Sachen ausschließlich 
für die Herstellung der von uns bestellten Waren einzusetzen. Er ist ver-
pflichtet, die uns gehörenden Sachen zum Neuwert auf eigene Kosten 
gegen Feuer-, Wasser-, Sturm-, Diebstahlsund Vandalismusschäden zu 
versichern. Gleichzeitig tritt der Lieferant uns schon jetzt die Entschädi-
gungsansprüche aus dieser Versicherung ab, wir nehmen die Abtretung 
hiermit an. Er ist verpflichtet, an unseren Sachen etwa erforderliche War-
tungs- und Inspektionsarbeiten sowie alle Instandhaltungs- und Instand-
setzungsarbeiten auf eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen. Sofern wir 
selbst Sachen beistellen, behalten wir uns hieran das Eigentum vor. Ver-
traglich vereinbarte Verarbeitung oder Umbildung durch den Lieferanten 
werden für uns vorgenommen. Wird unsere Vorbehaltsware mit anderen, 
uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, verbunden oder ver-
mischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhält-
nis des Wertes unserer Sache zu den anderen Gegenständen zur Zeit der 
Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung. Erfolgen Verarbeitung, Ver-
bindung oder Vermischung in der Weise, dass die Sache des Lieferanten 
als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass dieser uns an-
teilsmäßig Miteigentum überträgt. Diese Regelung gilt auch dann, wenn 
wir die Annahme wegen verspäteter oder mangelhafter Lieferung verwei-
gern oder wenn wir von weiteren Bestellungen absehen. In solchen Fällen 
sind uns die beigestellten Sachen kostenfrei zur Verfügung zu stellen. 
Aufrechnung ist ausgeschlossen.  
XV. Geschäftsgeheimnisse  
Der Lieferant ist verpflichtet, unsere Bestellungen und alle hiermit zu-
sammenhängenden kaufmännischen und technischen Einzelheiten als 



 Allgemeine Einkaufsbedingungen 
Geschäftsgeheimnis zu behandeln. Der Lieferant ist zur Geheimhaltung 
der Unterlagen und Informationen auch nach Abwicklung dieses Vertra-
ges verpflichtet. Offenlegung gegenüber Dritten darf nur mit unserer 
schriftlichen Zustimmung erfolgen.  
XVI. Mindestlohngesetz (Mi-LoG) und Arbeitnehmerentsendege-
setz (AEntG)  
1. Der Lieferant ist verpflichtet, seinen Arbeitnehmern den gesetzlichen 
Mindestlohn zu dem in § 2 Abs. 1 MiLoG bestimmten Fälligkeitszeitpunkt 
zu zahlen. Der Lieferant sichert zu, dass er alle sonstigen Verpflichtungen 
aus dem Mindestlohngesetz ausnahmslos erfüllt, insbesondere der Auf-
zeichnungspflichten sowie der gemäß § 16 MiLoG schriftlichen Anmeldung 
als Arbeitgeber mit Sitz im Ausland, welche vor Beginn jeder Werk- oder 
Dienstleistung in deutscher Sprache bei der zuständigen Behörde der 
Zollverwaltung vorzulegen ist in den Wirtschaftsbereichen nach § 2a 
SchwarzArbG. Dasselbe gilt für die Einhaltung des Arbeitnehmerentsen-
degesetzes (AEntG).  
2. Auf Verlangen des Auftraggebers wird der Lieferant diesem während 
der gesamten Vertragslaufzeit bis sechs Monate nach Beendigung des 
vorliegenden Vertragsverhältnisses binnen 14 Tagen die Erfüllung dieser 
Verpflichtung durch Vorlage geeigneter Unterlagen (insb. Dokumente 
nach § 17 Abs. 1 MiLoG, Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständi-
gen Sozialkasse bzw. Urlaubskasse, etc.) nachweisen.  
3. Der Lieferant stellt den Auftraggeber von sämtlichen Ansprüchen Drit-
ter (insb. Arbeitnehmer des Auftragnehmers, Bundesagentur für Arbeit, 
der Zollbehörde) im Zusammenhang mit der Verletzung der Verpflichtung 
zur Zahlung des gesetzlichen Mindestlohnes auf erstes Anfordern frei.  
4. Der Lieferant ist verpflichtet, einen etwaigen Nachunternehmer in 
demselben Umfang zur nachweislichen Zahlung des gesetzlichen Min-
destlohnes und Freistellung des Auftraggebers zu verpflichten, wie er 
selbst nach den Absätzen 1 und 2 verpflichtet ist. Falls sich der Nach-
unternehmer seinerseits Nachunternehmer bedient, hat der Lieferant si-
cherzustellen, dass auch sämtliche Nachunternehmer entsprechend ver-
pflichtet werden. Derselbe Sachverhalt gilt für das Arbeitnehmerentsen-
degesetz.  
5. Der Lieferant haftet gegenüber dem Auftraggeber für sämtliche An-
sprüche Dritter, die aus der Verletzung der Verpflichtung zur Zahlung des 
gesetzlichen Mindestlohnes und der Nichteinhaltung des AEntG durch 
Nachunternehmer entstehen.  
6. Der Einsatz weiterer Nachunternehmer ist nur nach schriftlicher Zu-
stimmung von Dellit Präzision gestattet. Falls Bedenken gegen den Nach-
unternehmer bestehen, dass dieser weitere Nachunternehmer seinen Ar-
beitnehmern den Mindestlohn nicht zahlt bzw. das AEntG, kann Dellit Prä-
zision die Zustimmung verweigern.  
7. Der Lieferant hat den Auftraggeber unverzüglich zu unterrichten, wenn 
gegen ihn bzw. einem Nachauftragnehmer ein Ermittlungsverfahren we-
gen des Verdachts von Verstößen gegen das MiLoG und das AEntG an-
hängig ist oder Bußgelder verhängt werden.  
8. Verstößt der Lieferant gegen eine Pflicht aus Ziff. 1-7, ist Dellit Präzi-
sion berechtigt, die mit dem Auftragnehmer bestehenden Verträge aus 
wichtigem Grund außerordentlich fristlos zu kündigen. Dies gilt auch für 
den Fall, dass ein Verstoß durch einen Nachunternehmer und/ oder Ver-
leiher des Auftragnehmers begangen wurde.  
9. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung hat der Lieferant eine Vertrags-
strafe von 500,00 € zu zahlen. Die Vertragsstrafe wird jeweils pro einge-
setzten Arbeitnehmer pro angefangenen Monat, in dem der Arbeitnehmer 
eingesetzt wird, verwirkt. Die Geltendmachung weitergehender Scha-
densersatzansprüche bleibt hiervon unberührt.  
XVII. Gesetzliche und behördliche Anforderungen  
Der Lieferant stellt sicher, dass alle intern und extern bereitgestellten 
Prozesse, Produkte und Dienstleistungen die jeweils geltenden gesetzli-
chen und behördlichen Anforderungen des Ausfuhrlandes, des Einfuhr-
landes und des von Dellit Präzision genannten Bestimmungslandes er-
füllen. Der Lieferant muss den Prozess dokumentieren, mit dem die Ein-
haltung der obigen Anforderungen sichergestellt wird. Ist von Dellit Prä-
zision explizit kein Bestimmungsland genannt, so gilt generell „Deutsch-
land“ als solches.  
Falls Dellit Präzision für bestimmte Produkte, die gesetzlichen und be-
hördlichen Anforderungen unterliegen, spezielle Überwachungsmaßnah-
men festlegt, muss der Lieferant sicherstellen, dass diese Überwachung 
wie gefordert erfolgt und kontinuierlich aufrechterhalten wird, auch bei 
seinen weiteren Unterlieferanten.  
XVIII. Nachhaltigkeit und gesetzliche Anforderungen  
Der Lieferant verpflichtet sich, im Rahmen seiner Möglichkeiten sowie im 
Einklang mit den geltenden gesetzlichen Vorgaben, nachhaltige Praktiken 
in seine Geschäftsprozesse zu integrieren. Dazu zählen insbesondere: 
1. Umweltschutz: Der Lieferant verpflichtet sich, ressourcenscho-

nende und umweltfreundliche Methoden bei der Herstellung, Verpa-
ckung und Lieferung von Waren zu verwenden. Dies umfasst die Mi-
nimierung von Abfall, die Reduktion des Energieverbrauchs und die 
Nutzung erneuerbarer Energien, wo dies machbar ist. 

2. Soziale Verantwortung: Der Lieferant stellt sicher, dass alle gel-
tenden Arbeitsgesetze eingehalten werden, und setzt sich für faire 
Arbeitsbedingungen, angemessene Entlohnung und den Schutz der 
Rechte von Arbeitnehmern ein. Kinder- und Zwangsarbeit sind 
strengstens verboten. 

3. Transparenz: Der Lieferant stellt auf Anfrage Informationen zur 
Verfügung, die die Einhaltung der Nachhaltigkeitsanforderungen be-
legen. Dies kann den Einsatz von zertifizierten Materialien, die CO₂-
Bilanz der Produktion oder Nachweise über die Einhaltung sozialer 
Standards umfassen. 

4. Kontinuierliche Verbesserung: Der Lieferant bemüht sich um eine 
kontinuierliche Optimierung seiner Prozesse, um seine Umwelt- und 
Sozialbilanz zu verbessern, und setzt geeignete Maßnahmen zur Re-
duktion negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft 
um. 

Verstöße gegen diese Verpflichtungen können als Grund für eine Beendi-
gung der Geschäftsbeziehung gewertet werden. 
XIX. Allgemeine Bestimmungen  
1. Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen nichtig sein, bleiben die 
übrigen Bestimmungen gültig.  
2. Für alle Rechtsfragen zwischen dem Lieferanten und uns gilt, auch 
wenn dieser seinen Firmensitz im Ausland hat, deutsches Recht unter 
Ausschluss des Rechts über den internationalen Kauf beweglicher Sa-
chen.  
3. Erfüllungsort ist Floh-Seligenthal. Für die Lieferung kann etwas ande-
res vereinbart werden. 
4. Gerichtstand ist Meinigen. 
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